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Beendigung des Ar-
beitsvertrages 

 
Ass. iur. Evelyn Weis, Nürnberg  

 
Ein Arbeitsverhältnis kann einsei-
tig durch (ordentli-
che/außerordentliche) Kündigung 
beendet werden. Die Kündigungs-
initiative kann sowohl vom Ar-
beitgeber (= Krankenhausträ-
ger/Praxisinhaber) als auch vom 
angestellten Arzt ausgehen. Des 
Weiteren besteht die Möglichkeit, 
den Vertrag jederzeit einvernehm-
lich durch einen sog. Aufhebungs-
vertrag aufzulösen. 
 

 
Aufhebungs-/Auflösungsvertrag 
 
Möchte ein Arzt die Stelle wech-
seln, so kann oftmals die vertrag-
lich vereinbarte Kündigungsfrist 
nicht eingehalten werden. Um 
vorzeitig aus dem Vertrag entlas-
sen zu werden bietet sich der Ab-
schluss eines Aufhebungsvertrages 
an. 
 
In aller Regel wenden sich die 
betroffenen Ärzte wegen der Ver-
tragsverhandlungen an den Chef-
arzt. Dies ist im Wege der Kollegi-
alität zwar zu befürworten. Es 
sollte aber berücksichtigt werden, 
dass nicht der Chefarzt, sondern 
der Krankenhausträger Vertrags-
partner ist und somit für die Ver-
handlungen über einen Aufhe-
bungsvertrag zuständig ist.  
 
 

 
 
Letztlich ist es Verhandlungssache, 
ob der Arbeitgeber einem Auflö-
sungsvertrag zustimmt; einen ge-
richtlich einklagbaren Rechtsan-
spruch auf Abschluss eines Aufhe-
bungsvertrages gibt es nicht. Dies 
gilt auch dann, wenn der Kranken-
hausträger in der Vergangenheit 
den Anträgen der Mitarbeiter auf 
Abschluss eines Aufhebungsver-
trages entsprochen hat. 
 
In aller Regel erwarten die Kran-
kenhausträger von den Arbeitneh-
mern ein gewisses Entgegenkom-
men (z.B. Verzicht auf Restur-
laubsansprüche oder Überstunden-
vergütung) 
 
Achtung: Die Arbeitsämter setzen 
einen Auflösungsvertrag mit einer 
arbeitnehmerseitigen Kündigung 
gleich. Dies hat zur Folge, dass der 
Arzt im Rahmen des Arbeitslosen-
geldes mit einer Sperrfrist belegt 
wird. 
 
Bundesangestelltentarifvertrag 
und Arbeitsvertragsrichtlinien 
(AVR) 
 
§ 53 BAT 
Das Arbeitsverhältnis kann im 
gegenseitigen Einvernehmen je-
derzeit beendet werden (Auflö-
sungsvertrag) 
 
§ 19 Abs. 2 AVR-Caritas 
Das Dienstverhältnis kann im ge-
genseitigen Einverständnis jeder-
zeit durch einen Auflösungsvertrag 
beendigt werden. 
 
§ 34 AVR-Diakonie 
Das Dienstverhältnis kann im ge-
genseitigen Einvernehmen jeder-
zeit durch schriftlichen Auflö-
sungsvertrag beendet werden. 
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In dieser Ausgabe: 

Kündigung durch 
den Arbeitgeber - 
und nun? 

 

 

Beendigung des 
Arbeitsvertrages 

 

 

 

Arbeitsverträge können be-
endet werden durch… 

 
1. Aufhebungsvertrag 
 

2. Ordentliche Kündigung 
 

3. Außerordentliche Kündigung 
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Ordentliche Kündigung 
 
Ein Arbeitsvertrag kann grundsätz-
lich unter Einhaltung der im Ar-
beits- oder Tarifvertrag festgeleg-
ten Frist gekündigt werden. Be-
sonderheiten gelten u.U. für befris-
tete Arbeitsverträge. 
 
Sowohl die fristgerechte als auch 
die außerordentliche Kündigung 
bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Da der Zugang der 
Kündigung entscheidend ist, ist es 
aus Beweissicherungsgründen 
ratsam, sich den Empfang des 
Schreibens quittieren zu lassen. 
 
Außerordentliche Kündigung 
 
Auch wenn die fristgerechte Kün-
digung im Arbeitsvertrag ausge-
schlossen sein sollte, so besteht 
stets die Möglichkeit einer außer-
ordentlichen Kündigung.  
 
Die außerordentliche Kündigung 
kann entweder fristlos oder unter 
Einhaltung einer sozialen Auslauf-
frist (die dann von dem Arbeit-
nehmer festgelegt wird) erfolgen. 
Erforderlich ist in beiden Fällen 
das Vorliegen eines sog. "wichti-
gen Grundes", der ein Abwarten 
der Kündigungsfrist unzumutbar 
macht. Ob diese Voraussetzung 
vorliegt ist unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalles 
und unter Abwägung der Interes-
sen beider Vertragspartner zu er-
mitteln. Die Kündigung muss dann 
innerhalb von zwei Wochen nach 
Kenntnis des „wichtigen Grundes“ 
erfolgen (vgl. § 626 BGB). 
 
Möchte der Arzt den Vertrag we-
gen eines Stellenwechsels außer-
ordentlich kündigen, so ist zu be-
rücksichtigen: der Wunsch, wegen 
eines erheblich höheren Gehalts 
ein anderes Arbeitsverhältnis ein-
zugehen, berechtigt den Arbeit-
nehmer nicht zu einer fristlosen 
Kündigung. Allenfalls dann, wenn 
sich dem Arbeitnehmer eine „ 
wahrhaft außergewöhnliche Le-
benschance" bietet, kann nach 
Ansicht des Bundesarbeitsgerichts 
eine andere Beurteilung gerecht-
fertigt sein. Dies wird man z.B.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesetzliche und tarifliche Kündigungsfristen (Auszug) 
 
§ 622 Bürgerliches Gesetzbuch 
(1) das Arbeitsverhältnis eines... Angestellten kann mit einer Frist von vier Wo-
chen zum 15. oder zum Ende des Kalendermonats gekündigt werden. 
 
(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, 
wenn das Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen 
1. zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats, 
2. fünf Jahre bestanden hat, 2 Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
3. acht Jahre bestanden hat, 3 Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
4. zehn Jahre bestanden hat, 4 Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
5. zwölf Jahre bestanden hat, 5 Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
6. fünfzehn Jahre bestanden hat, 6 Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
7. zwanzig Jahre bestanden hat, 7 Monate zum Ende eines Kalendermonats. 
... 
(6) Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer darf 
keine längere Frist vereinbart werden, als für die Kündigung durch den Arbeit-
geber 
 
§ 34 Abs. 1 TV-Ärzte/TdL und § 34 Abs. 1 TV-L 
Die Kündigungsfrist beträgt bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des 
Arbeitsverhältnisses zwei Wochen zum Monatsschluss. Im Übrigen beträgt die 
Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (Abs. 3 Satz 1 und 2) 
bis zu einem Jahr  ein Monat zum Monatsschluss, 
von mehr als einem Jahr 6 Wochen, 
von mindestens 5 Jahren 3 Monate, 
von mindestens 8 Jahren 4 Monate, 
von mindestens 10 Jahren 5 Monate, 
von mindestens 12 Jahren 6 Monate, 
zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 
 
§ 35 Abs. 1 TV-Ärzte/VKA und § 34 Abs. 1 TVÖD-K 
(1) Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnisses 
beträgt die Kündigungsfrist zwei Wochen zum Monatsschluss. Im Übrigen be-
trägt die Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (Abs. 3 Satz 1 und 2) 
bis zu einem Jahr  ein Monat zum Monatsschluss, 
von mehr als einem Jahr 6 Wochen, 
von mindestens 5 Jahren 3 Monate, 
von mindestens 8 Jahren 4 Monate, 
von mindestens 10 Jahren 5 Monate, 
von mindestens 12 Jahren 6 Monate 
zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 
 
§ 14 AVR-Caritas  
(1) Befristete und unbefristete Dienstverhältnisse können von beiden Vertrags-
parteien ordentlich gekündigt werden. 
(2) Die Kündigungsfrist beträgt für den Dienstgeber und den Mitarbeiter in den 
ersten zwölf Monaten des Dienstverhältnisses einen Monat zum Monatsschluss. 
Darüber hinaus beträgt sie für den Dienstgeber und den Mitarbeiter bei einer 
Beschäftigungszeit 
a) bis zu fünf Jahre   6 Wochen 
b) von mindestens fünf Jahre  3 Monate 
c) von mindestens acht Jahren  4 Monate 
d) von mindestens zehn Jahren  5 Monate 
e) von mindestens zwölf Jahren  6 Monate 
zum Schluss des Kalendervierteljahres.... 
 

Fortsetzung auf S. 3 
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dann bejahen können, wenn der 
Arzt von einer befristeten zu einer 
unbefristeten Arbeitsstelle wech-
seln kann. 
 
Liegt kein "wichtiger Grund" vor 
und kündigt der Arzt dennoch den 
Vertrag außerordentlich so riskiert 
er, mit Schadenersatzansprüchen 
des Arbeitgebers konfrontiert zu 
werden. Den Schaden (z.B. Diffe-
renz zwischen dem Gehalt des 
Angestellten und eines Vertreter-
honorars) müsste dann im Streitfall 
der Krankenhausträger darlegen 
und beweisen. Sollte ein Arbeits-
gericht allerdings zu der Auffas-
sung gelangen, dass der Arbeit-
nehmer zu der außerordentlichen 
Kündigung berechtigt war, sind 
etwaige tatsächlich entstandene 
Schäden von dem Arbeitnehmer 
nicht zu ersetzen. 
 
Fazit 
 
Wird ein Arbeitsverhältnis durch 
Aufhebungsvertrag oder ordentli-
che Kündigung seitens des Arbeit-
nehmers beendet, kann keiner der 
beiden Vertragspartner später noch 
irgendwelche Ansprüche aus dem 
Arbeitsverhältnis geltend machen. 
Insofern besteht bei diesen beiden 
Varianten Rechtssicherheit. 
 
Etwas anderes gilt jedoch für den 
Fall der außerordentlichen Kündi-
gung, die stets mit einem "juristi-
schen Restrisiko" behaftet ist; denn 
der Arbeitgeber könnte noch Scha-
densersatzansprüche geltendma-
chen. 
 
Sofern der Arbeitgeber das Ar-
beitsverhältnis ordentlich / außer-
ordentlich kündigt, hat der Ange-
stellte u.U. die Möglichkeit, die 
Kündigung gerichtlich überprüfen 
zu lassen (siehe "Kündigung durch 
den Arbeitgeber..." ). 
 

*** 
 
 

 
 

 

Kündigung durch 
den Arbeitgeber - 
und nun? 

 
Ass. iur. Evelyn Weis, Nürnberg  

 
Der Arbeitgeber kann einen Ar-
beitsvertrag ordentlich / außeror-
dentlich kündigen. Die Kündigung 
muss schriftlich erfolgen (§ 625 
BGB). Ist die Schriftform nicht 
eingehalten, so ist die Kündigung 
per se unwirksam. 
 
Besteht das Arbeitsverhältnis län-
ger als sechs Monate und beschäf-
tigt der Arbeitgeber in der Regel 
mindestens 6 Arbeitnehmer, so 
greift zu Gunsten des Arztes u.U. 
das Kündigungsschutzgesetz ein. 
Daneben existiert für bestimmte 
Personengruppen noch ein beson-
derer Kündigungsschutz (z.B. 
Schwangere, Schwerbehinderte). 
 

Nach dem Kündigungsschutzge-
setz muss für die Kündigung ein 
personen-, verhaltens- oder be-
triebsbedingter Grund sowie in der 
Regel eine Abmahnung vorliegen. 
Will der Arzt gegen die Kündi-
gung vorgehen, muss er innerhalb 
von 3 Wochen nach Zugang der 
Kündigung Klage erheben.  
 
BDA-Mitglieder sind für Prozesse 
vor dem Arbeitsgericht (subsidiär) 
rechtsschutzversichert. Die Versi-
cherung erstattet die gesetzlichen 
Gebühren für einen Rechtsanwalt 
sowie die Gerichtskosten, wobei 
das Mitglied eine Selbstbeteiligung 
von 20% der Kosten, mindestens 
100 € und höchstens 500 €, zu 
tragen hat (Konditionen im Inter-
net: www.bda.de/22_2broschuere-
versicherungsservice-rechtschutz.htm)  
 
Wenn Sie die Versicherung in 
Anspruch nehmen möchten, neh-
men Sie bitte umgehend mit dem 
BDA-Versicherungsreferat Kon-
takt auf. 

Fortsetzung von Seite 2 „Gesetzliche und tarifliche Kündigungsfristen“ 
 
§ 30 Abs. 1 AVR Diakonie 
Unbefristete Dienstverhältnisse können von beiden Vertragsparteien nach vorheri-
ger schriftlicher Kündigung gelöst werden. 
Die Kündigungsfrist beträgt für beide Vertragsparteien bei einer Beschäftigungs-
zeit... 
bis zu 1 Jahr   1 Monat zum Schluss eines Kalendermonats, 
nach einer Beschäftigungszeit 
von mehr als 1 Jahr   6 Wochen, 
von mindestens 5 Jahren  3 Monate, 
von mindestens 8 Jahren  4 Monate, 
von mindestens 10 Jahren  5 Monate, 
von mindestens 12 Jahren  6 Monate 
zum Schluss des Kalendervierteljahres. 
Innerhalb der Probezeit kann das Dienstverhältnis jederzeit mit einer Frist von zwei 
Wochen zum Ende eines Kalendertages gekündigt werden. 
 
§ 53 BAT 
(1) Bis zum Ende des 6. Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnisses und für Ange-
stellte unter 18 Jahren beträgt die Kündigungsfrist zwei Wochen zum Monats-
schluss. 
(2) Im Übrigen beträgt die Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungszeit... 
bis zu einem Jahr   1 Monat zum Monatsschluss 
nach einer Beschäftigungszeit 
von mehr als 1 Jahr   6 Wochen, 
von mindestens 5 Jahren  3 Monate, 
von mindestens 8 Jahren  4 Monate, 
von mindestens 10 Jahren  5 Monate, 
von mindestens 12 Jahren  6 Monate 
zum Schluss eines Kalendervierteljahres.... 


